
Aufbau der gymnasialen Oberstufe

Einführungsphase (Stufe 10)

Belegung von 12 dreistündigen Grundkursen oder 11 Grundkursen und einem 
Vertiefungskurs oder 10 Grundkursen und 2 Vertiefungskursen.

Mittlerer Bildungsabschluss

Versetzung in die Qualifikationsphase

Belegung von zwei fünfstündigen Leistungskursen und 8 dreistündigen 
Grundkursen 

Qualifikationsphase 1 (Stufe11)

Fachhochschulreife (nach einjährigem Praktikum)

Qualifikationsphase 2 (Stufe12)

Fortführung der Schullaufbahn

Belegung von 2 Leistungskursen und 8 Grundkursen

Gegebenenfalls Belegung eines Projektkurses

Abiturzulassung

Hochschulreife

Abiturprüfung in 4 Fächern

G8



Unentschuldigtes Fehlen

2. Das Schulverhältnis endet, wenn ein nicht mehr schulpflichtiger Schüler 
oder eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin trotz schriftlicher 
Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt. 

1. Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht 
mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung durch eine 
Teilkonferenz der Lehrerkonferenz erfolgen, wenn die Schülerin oder der 
Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 
Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.



Qualifikationsphase 1 und 2 (Stufen 11 und 12)G8

Die mittlere Wochenstundenzahl in den Jahrgangsstufen Q1 
und Q2 soll bei (mindestens) 34 Wochenstunden liegen. 
Bsp 1:
Q1: 37 Wochenstunden (z.B. Lit, Ge, Sw)
Q2: 31 Wochenstunden (z.B. Wegfall von Lit, Abwahl Sw)

im Mittel 34 Wochenstunden

Bsp 2:
Q1: 34 Wochenstunden (z.B. Lit, Sw, kein Ge)
Q2: 34 Wochenstunden (z.B. Wegfall von Lit, aber Ge-ZK)

im Mittel 34 Wochenstunden



Qualifikationsphase 1(Stufe 11)
Wahl von zwei Leistungskursen (je 5 Wochenstunden)

Die beiden Leistungskurse müssen in der Einführungsphase belegt worden sein.

Einer der beiden Leistungskurse muss Deutsch oder eine Fremdsprache (E, F), Mathematik oder eine 
Naturwissenschaft (Ph, Bi, Ch) sein.

Als Grund- oder Leistungskurs müssen insgesamt weitergeführt werden:

Deutsch

Eine Fremdsprache (E, F, S)

Kunst, Musik oder Literatur

Eine Gesellschaftswissenschaft (Ge, Ek, Sw, Pa, Pl)

Mathematik

Eine Naturwissenschaft (Ph, Bi, Ch)

Religion (bzw. Philosophie als Religionsersatz)

Sport

Eine weitere Fremdsprache (E, F) oder ein weiteres Fach aus dem 3. Aufgabenfeld (Ph, Bi, Ch, If)

Facharbeit 

Berufsorientierung

Belegung von  8 Grundkursen (je 3 Wochenstunden)

G8



Qualifikationsphase 2 (Stufe 12)

• Wahl des 3. und 4. Abiturfachs

• Ende der Pflichtbelegung von

- Kunst / Musik / Literatur

- Religion / Philosophie als Religionsersatz

Gegebenenfalls Wahl bzw. automatische Pflichtbelegung 

- des Zusatzkurses Geschichte

- des Zusatzkurses Sozialwissenschaften

Abiturzulassung

• Fortführung der Schullaufbahn

• Belegung von (i.d.R.) 8 Grundkursen oder 8 Grundkursen und einem Projektkurs

G8

- eines Projektkurses als 3-stündiger Jahreskurs





Klausurverpflichtung in der SII

Stufe EF Stufen Q1.1 bis Q2.1 Stufe Q2.2

Alle SuS Schwerpunkt 
Fremdsprachen

Schwerpunkt 
Naturwissenschaften

Alle

• Deutsch
• alle Fremdsprachen
• 1 Gesellschaftswiss.
• Mathematik
• 1 Naturwiss. (Ph, Bi, 

Ch)
 Zusätzliche freiwillige 

Klausuren

• Die vier Abiturfächer.
Falls nicht darin enthalten:
• Deutsch
• 2 Fremdsprachen, 

darunter (falls belegt) 
auf jeden Fall
 Neueins. FS 

(Spanisch)
• Mathematik
 Zusätzliche freiwillige 

Klausuren

• Die vier Abiturfächer.
Falls nicht darin enthalten:
• Deutsch
• 1 Fremdsprache, 

darunter (falls belegt) 
auf jeden Fall
 Neueins. FS 

(Spanisch)
• Mathematik
• 1 Naturwiss. (Ph, Bi, Ch) 

oder If
 Zusätzliche freiwillige 

Klausuren

1. bis 3. 
Abiturfach



Noten und Punkte
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• Die Kursabschluss- und Prüfungsnoten werden gemäß obiger Tabelle in Punkte 
umgesetzt.

• Kurse, die mit 0 Punkten abgeschlossen werden, gelten als nicht belegt.

• Kurse, die mit weniger als 5 Punkten abgeschlossen werden, werden als 
Defizit gewertet.



Abiturzulassung

• Die Abiturzulassung erfolgt getrennt nach Grund- und Leistungskursbereich. 

• Herangezogen werden die Ergebnisse in den Halbjahreskursen der 
Qualifikationsphase.

• Dabei darf eine festgelegte Anzahl von Defiziten nicht überschritten 
werden.

• Kurse, die mit 0 Punkten abgeschlossen werden, gelten als nicht belegt.



Abiturzulassung

Belegung von mindestens 102 Wochenstunden in der SII

Belegung von mindestens 38 Kursen in der Qualifikationsphase

Die Zulassung erfolgt aufgrund der Ergebnisse in den Halbjahreskursen der Qualifikations-
phase. Herangezogen werden die Punkte wie folgt:

Berechnung der Gesamtpunktzahl EI: Gesamtergebnis

P: Erzielte Punkte

S: Anzahl der Kurse, Leistungskurse zählen 
doppelt

Es müssen mindestens 200 Punkte (von maximal 600 Punkten) erreicht werden.

• 8 Leistungskurse in zweifacher Wertung.

• 27 – 32 Grundkurse in einfacher Wertung.

• Werden 35 bis 37 Kurse eingebracht, dürfen höchstens 7 Kurse defizitär sein.

• Werden 38  bis 40 Kurse eingebracht, dürfen höchstens 8 Kurse defizitär sein.

• Unter den defizitären Kursen dürfen höchstens 3 Leistungskurse sein.

EI wird auf ganze Punkte mathematisch gerundet.
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Kurse für die Abiturzulassung

Im Grund- oder Leistungskursbereich sind folgende Kurse einzubringen:

Deutsch 4 Kurse

Eine Fremdsprache 4 Kurse

Ku / Mu / Lit 2 Kurse

Ge als Langzeitfach 4 Kurse Ge, 2 Kurse Sw, 2 Kurse Re / Pl

SW als Langzeitfach 4 Kurse SW, 2 Kurse Ge, 2 Kurse Re / Pl

Ek als Langzeitfach 4 Kurse Ek, 2 Kurse Ge, 2 Kurse Sw, 2 Kurse Re / Pl

Pa als Langzeitfach 4 Kurse Pa, 2 Kurse Ge, 2 Kurse Sw, 2 Kurse Re / Pl

Pl als Langzeitfach 4 Kurse Pl, 2 Kurse Ge, 2 Kurse Sw, 2 Kurse Re / GW

M 4 Kurse

Eine Naturwissenschaft 4 Kurse (Ph, Bi, Ch)

Weitere Fremdsprache oder weiteres Fach im 3. Aufgabenfeld:
2 Kurse aus der Stufe Q2

Jedes Abiturfach: 4 Kurse, falls nicht darin enthalten:



Abiturprüfung

• Die Abiturprüfung wird in 4 Fächern abgelegt.

• Dies sind die beiden Leistungskurse und zwei Grundkurse.

• Von den Kernfächern Deutsch, Fremdsprache und 
Mathematik müssen zwei Abiturfächer sein.

• Eine Gesellschaftswissenschaft oder Religion muss Abiturfach 
sein.

• Ein Fach aus dem Bereich Mathematik / Naturwissenschaften
muss Abiturfach sein.

• Zusätzlich kann eine Besondere Lernleistung erbracht werden, 
die wie ein 5. Abiturfach wirkt.

• Im 1. bis 3. Abiturfach gibt es eine schriftliche zentrale Prüfung. 
In Sonderfällen erfolgt eine zusätzliche mündliche Prüfung.

• Die Prüfung im 4. Abiturfach (Grundkurs) ist eine mündliche
Prüfung.



Abiturprüfung – ohne BLL

Ohne besondere Lernleistung wird die Punktsumme im Abiturbereich gemäß der 
folgenden Tabelle errechnet:

Bereich Mündliche 
Prüfung

Schriftliche 
Prüfung

Prüfungsnote

1. Abiturfach In Sonderfällen Prüfung Punkte x 5

2.Abiturfach In Sonderfällen Prüfung Punkte x 5

3. Abiturfach In Sonderfällen Prüfung Punkte x 5

4. Abiturfach Prüfung Keine Prüfung Punkte x 5

Bei einer zusätzlichen Prüfung im 1. bis 3. Abiturfach wird die Prüfungsnote 
mit einer Gewichtung von 2:1 (schriftlich : mündlich) aus schriftlicher und 
mündlicher Prüfungsnote gebildet (Tabelle).



Abiturprüfung – mit besonderer Lernleistung

Besondere Lernleistung

• Abitur ohne Besondere Lernleistung:

• Abitur mit Besonderer Lernleistung:

Wertung in der Abiturprüfung:

Die Besondere Lernleistung wirkt quasi als 5. Abiturfach.

Im 1. bis 4. Abiturfach: 5 x Prüfungspunkte

Im 1. bis 4. Abiturfach: 4 x Prüfungspunkte

plus: 4 x Punkte der BLL



Bedingungen für das Bestehen der Abiturprüfung

1. Die Punktsumme muss mindestens 100 Punkte (von maximal 300 
Punkten) betragen.

2. In einem LK und einem weiteren Abiturfach müssen jeweils 25 Punkte
(Prüfungspunkte x 5) erreicht werden (Innenbindung).

• bei mindestens 4 Punkten Abweichung von der Vornote (Punktdurchschnitt 
aus Q1.1 bis Q2.2 im entsprechenden Fach)

• oder bei Nichterfüllung der 100- bzw. 25 – Punkte- Bedingung, falls diese 
durch mündliche Prüfungen noch zu erfüllen sind. 

• Um eine bessere Abiturdurchschnittsnote zu erreichen, kann man sich auch 
freiwillig zu einer mündlichen Prüfung melden (Beratung).

Mündliche Prüfungen im 1. bis 3. Abiturfach werden angesetzt 
(Zwangsprüfungen):

Freiwillige Prüfungen im 1. bis 3. Abiturfach:



Berechnung der Abiturdurchschnittsnote

1. Berechnung der Punktsumme aus:

• den Punkten der Abiturzulassung (200 bis 600 Punkte)

• den Punkten der Abiturprüfung (100 bis 300 Punkte)

2. Mit Hilfe einer Tabelle wird aus der Punktsumme die Abiturdurchschnitts-
note ermittelt.

Beispiele:

• 300 Punkte ergeben die Durchschnittsnote 4,0

• 823 bis 900 Punkte die Durchschnittsnote 1,0



Berechnung der Abiturdurchschnittsnote


